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Fassung Juni 2019

ALLGEMEINER TEIL

I Grundregeln für die Beziehung zwischen Kun-
de und Kreditinstitut

A Geltungsbereich und Änderungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen
2 Änderungen der AGB und von Dauerverträgen
Z 2. (1) […]

(2) […]

(3) […]

(4) […]

(5) […]

(6) Ein Änderungsangebot im Sinne dieser Z 2 zu in Dauerverträ-
gen vereinbarten Leistungen des Kreditinstituts (einschließlich 
Habenzinsen) und Entgelten des Kunden (einschließlich Sollzin-
sen), ist nur zulässig und wirksam, wenn die dafür in den Ziffern 
43 Abs. 2, 44 und 46 bis 47a vorgesehenen Voraussetzungen 
erfüllt sind. 

F Erfüllungsort; Rechtswahl; Gerichtsstand
2 Rechtswahl
Z 20. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und 
dem Kreditinstitut gilt österreichisches Recht.

V Änderung von Entgelten und Leistungen

C Änderung der mit Verbrauchern vereinbarten Ent-
gelte außerhalb der Zahlungsdienste (ausgenommen 
Sollzinsen)
Z 45. Die mit Verbrauchern in einem Dauervertrag, der keine Zah-
lungsdienste betrifft, vereinbarten Entgelte (wie zB Safemiete, 
Kontoführungsentgelte für Konten, über die keine Zahlungsdiens-
te abgewickelt werden), werden jährlich mit Wirkung ab dem 1. 
April jeden Jahres der Entwicklung des von der Statistik Austria 
veröffentlichten nationalen Verbraucherpreisindex 2000 ange-
passt (erhöht oder gesenkt), wobei jeweils eine kaufmännische 
Rundung auf ganze Cent erfolgt. Die Anpassung erfolgt durch 
Vergleich der Indexwerte November des vergangenen Jahres mit 
November des vorvergangenen Jahres. Erfolgt bei Erhöhung des 
Index eine Anhebung der Entgelte aus welchen Gründen immer 
nicht, so ist dadurch das Recht auf diese Anhebung mit Wirkung 
für die Zukunft nicht verloren gegangen. Entgeltsanpassungen 
erfolgen frühestens nach Ablauf zweier Monate, gerechnet ab 
dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.
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ALLGEMEINER TEIL

I Grundregeln für die Beziehung zwischen Kun-
de und Kreditinstitut

A Geltungsbereich und Änderungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen
2 Änderungen der AGB und von Dauerverträgen
Z 2. (1) […]  

(2) […]

(3) […]

(4) […]

(5) […]

(6) Ein Änderungsangebot im Sinne dieser Z 2 zu in Dauerverträ-
gen vereinbarten Leistungen des Kreditinstituts (einschließlich 
Habenzinsen) und Entgelten des Kunden (einschließlich Sollzin-
sen), ist nur in folgenden Fällen zulässig und wirksam, wenn die 
dafür in den Ziffern 43 Abs. 2, 44 und 46 bis 47a vorgesehenen 
Voraussetzungen erfüllt sind.:
– gegenüber Unternehmern: Änderungsangebote im Sinne der 

Z 43 Abs 2, wenn die dort vorgesehenen Voraussetzungen 
erfüllt sind;

– gegenüber Verbrauchern: ausschließlich Änderungsangebote 
zur Anpassung von Entgelten für Zahlungsdienste, wenn die 
dafür in Z 44 vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind, 
und Änderungsangebote zur Änderung von Leistungen des 
Kreditinstituts (ausgenommen Habenzinsen), wenn die dafür 
in Z 47 vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind.     

F Erfüllungsort; Rechtswahl; Gerichtsstand
2 Rechtswahl
Z 20. (1) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden, 
der Unternehmer ist, und dem Kreditinstitut gilt österreichisches 
Recht.

(2) Für Rechtsbeziehungen zwischen dem Kreditinstitut und dem 
Kunden, der Verbraucher ist, gilt österreichisches Recht. Diesem 
gehen aber für den Verbraucher günstigere Bestimmungen des 
am Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts geltenden Rechts vor, 
wenn das Kreditinstitut seine geschäftliche Tätigkeit, in deren 
Bereich der Abschluss des betroffenen Vertrags fällt, dorthin 
ausgerichtet hat.

V Änderung von Entgelten und Leistungen

C Änderung der mit Verbrauchern vereinbarten Ent-
gelte außerhalb der Zahlungsdienste (ausgenommen 
Sollzinsen)
Z 45. (1) Die mit Verbrauchern in einem Dauervertrag, der keine 
Zahlungsdienste betrifft, vereinbarten Entgelte (wie zB Safemie-
te, Kontoführungsentgelte für Konten, über die keine Zahlungs-
dienste abgewickelt werden), werden jährlich mit Wirkung ab 
dem 1. April jeden Jahres der Entwicklung des von der Statistik 
Austria veröffentlichten nationalen Verbraucherpreisindex 2000 
angepasst (erhöht oder gesenkt), wobei jeweils eine kaufmän-
nische Rundung auf ganze Cent erfolgt. Die Anpassung erfolgt 
durch Vergleich der Indexwerte November des vergangenen 
Jahres mit November des vorvergangenen Jahres. Erfolgt bei 
Erhöhung des Index eine Anhebung der Entgelte aus welchen 
Gründen immer nicht, so ist dadurch das Recht auf diese An-
hebung mit Wirkung für die Zukunft nicht verloren gegangen. 
Entgeltsanpassungen erfolgen frühestens nach Ablauf zweier 
Monate, gerechnet ab dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.

(2) Entgelte, die als Prozentsätze ausgewiesen sind oder kurs-
wertbasiert berechnet werden, unterliegen keiner Anpassung 
nach Abs. 1.
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D Änderung Anpassung der mit Verbrauchern verein-
barten Sollzinssätze an einen Referenzzinssatz
Z 46. (1) Bindet eine Anpassungsklausel einen Sollzinssatz 
an einen Referenzzinssatz (wie zB den EURIBOR), so werden 
Änderungen unmittelbar ohne vorherige Benachrichtigung des 
Kunden wirksam. Der Verbraucher wird über wirksam gewordene 
Änderungen des Zinssatzes spätestens im folgenden Kalender-
quartal informiert. Zinssatzanpassungen erfolgen gegenüber 
Verbrauchern frühestens nach Ablauf zweier Monate, gerechnet 
ab dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. 

(2) Wurde keine Anpassungsklausel vereinbart oder beabsichtigt 
das Kreditinstitut eine über die vereinbarte Anpassung hinausge-
hende Änderung des Sollzinssatzes, so bietet das Kreditinstitut 
dem Kunden diese Änderung des Zinssatzes spätestens zwei 
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens 
an. Die Zustimmung des Kunden zu dieser Änderung gilt als 
erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Inkrafttretens kein Widerspruch des Kunden einlangt. 
Darauf wird das Kreditinstitut den Kunden im Änderungsangebot, 
in dem das Ausmaß der Änderung darzustellen ist, hinweisen. 
Das Änderungsangebot ist dem Kunden vom Kreditinstitut wie 
in Z 2 (2) vereinbart zuzustellen.

(3) Auf dem in Abs. 2 vorgesehenen Weg darf das Kreditinsti-
tut mit dem Kunden eine Zinssatzanpassung jedoch nur unter 
folgenden Voraussetzungen vereinbaren:
– Die angebotene Zinssatzanpassung entspricht der sich aus 

den Veränderungen auf dem Geld- oder Kapitalmarkt erge-
benden Entwicklung der Kosten des Kreditinstituts im Zusam-
menhang mit dem jeweiligen Kredit seit dem Abschluss der 
der aktuellen Verzinsung zugrundeliegenden Vereinbarung.

– Eine Zinssatzanhebung nach Abs. 2 darf 0,5%-Punkte pro 
Jahr nicht übersteigen und ist erstmals frühestens zwei Jahre 
nach Abschluss des zugrunde liegenden Vertrags zulässig. 

– Im Änderungsangebot wird darauf hingewiesen, dass die an-
gebotene Zinssatzänderung höher ist als jene, die sich aus 
der vereinbarten Anpassungsklausel ergäbe. Wo keine An-
passungsklausel vereinbart ist, ist darauf hinzuweisen, dass 
die der Verzinsung zugrundeliegende Vereinbarung keine 
einseitige Zinssatzanpassung vorsieht.

F Änderung Anpassung der mit Verbrauchern verein-
barten Habenzinsen an einen Referenzzinssatz
Z 47a. (1) Bindet eine Anpassungsklausel einen Habenzinssatz 
an einen Referenzzinssatz (wie zB den EURIBOR), so werden 
Änderungen unmittelbar ohne vorherige Benachrichtigung des 
Kunden wirksam. Der Verbraucher wird über wirksam gewordene 
Änderungen des Zinssatzes spätestens im folgenden Kalender-
quartal informiert.

(2) Wurde keine Anpassungsklausel vereinbart oder beabsichtigt 
das Kreditinstitut eine über die vereinbarte Anpassung hinausge-
hende Änderung des Habenzinssatzes, so bietet das Kreditinsti-
tut dem Kunden diese Änderung des Zinssatzes spätestens zwei 
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens 
an. Die Zustimmung des Kunden zu dieser Änderung gilt als 
erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Inkrafttretens kein Widerspruch des Kunden einlangt. 
Darauf wird das Kreditinstitut den Kunden im Änderungsangebot, 
in dem das Ausmaß der Änderung darzustellen ist, hinweisen. 
Das Änderungsangebot ist dem Kunden vom Kreditinstitut wie 
in Z 2 (2) vereinbart zuzustellen.

(3) Auf dem in Abs. 2 vorgesehenen Weg darf das Kreditinsti-
tut mit dem Kunden eine Zinssatzanpassung jedoch nur unter 
folgenden Voraussetzungen vereinbaren:
– Die angebotene Zinssatzanpassung entspricht der sich aus 

den Veränderungen auf dem Geld- oder Kapitalmarkt erge-
benden Entwicklung der Kosten und Wiederveranlagungs-
möglichkeiten des Kreditinstituts im Zusammenhang mit dem 
jeweiligen Guthaben seit dem Abschluss der der aktuellen 
Verzinsung zugrundeliegenden Vereinbarung.

– Eine Zinssatzsenkung nach Abs. 2 darf 0,5%-Punkte pro Jahr 
nicht übersteigen und ist erstmals frühestens zwei Jahre nach 
Abschluss des zugrunde liegenden Vertrags zulässig. 

– Im Änderungsangebot wird darauf hingewiesen, dass die an-
gebotene Zinssatzänderung höher ist als jene, die sich aus 
der vereinbarten Anpassungsklausel ergäbe. Wo keine An-
passungsklausel vereinbart ist, ist darauf hinzuweisen, dass 
die der Verzinsung zugrundeliegende Vereinbarung keine 
einseitige Zinssatzanpassung vorsieht.

D Änderung der mit Verbrauchern vereinbarten Soll-
zinssätze
Z 46. (1) Bindet eine Anpassungsklausel einen Sollzinssatz 
an einen Referenzzinsatz (wie zB den EURIBOR), so werden 
Änderungen unmittelbar ohne vorherige Benachrichtigung des 
Kunden wirksam. Der Verbraucher wird über wirksam gewordene 
Änderungen des Zinssatzes spätestens im folgenden Kalender-
quartal informiert. Zinssatzanpassungen erfolgen gegenüber 
Verbrauchern frühestens nach Ablauf zweier Monate, gerechnet 
ab dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. 

(2) Wurde keine Anpassungsklausel vereinbart oder beabsichtigt 
das Kreditinstitut eine über die vereinbarte Anpassung hinausge-
hende Änderung des Sollzinssatzes, so bietet das Kreditinstitut 
dem Kunden diese Änderung des Zinssatzes spätestens zwei 
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens 
an. Die Zustimmung des Kunden zu dieser Änderung gilt als 
erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Inkrafttretens kein Widerspruch des Kunden einlangt. 
Darauf wird das Kreditinstitut den Kunden im Änderungsangebot, 
in dem das Ausmaß der Änderung darzustellen ist, hinweisen. 
Das Änderungsangebot ist dem Kunden vom Kreditinstitut wie 
in Z 2 (2) vereinbart zuzustellen.

(3) Auf dem in Abs. 2 vorgesehenen Weg darf das Kreditinsti-
tut mit dem Kunden eine Zinssatzanpassung jedoch nur unter 
folgenden Voraussetzungen vereinbaren:
– Die angebotene Zinssatzanpassung entspricht der sich aus 

den Veränderungen auf dem Geld- oder Kapitalmarkt erge-
benden Entwicklung der Kosten des Kreditinstituts im Zusam-
menhang mit dem jeweiligen Kredit seit dem Abschluss der 
der aktuellen Verzinsung zugrundeliegenden Vereinbarung.

– Eine Zinssatzanhebung nach Abs. 2 darf 0,5%-Punkte pro 
Jahr nicht übersteigen und ist erstmals frühestens zwei Jahre 
nach Abschluss des zugrunde liegenden Vertrags zulässig. 

– Im Änderungsangebot wird darauf hingewiesen, dass die an-
gebotene Zinssatzänderung höher ist als jene, die sich aus 
der vereinbarten Anpassungsklausel ergäbe. Wo keine An-
passungsklausel vereinbart ist, ist darauf hinzuweisen, dass 
die der Verzinsung zugrundeliegende Vereinbarung keine 
einseitige Zinssatzanpassung vorsieht.

F Änderung der mit Verbrauchern vereinbarten Haben-
zinsen
Z 47a. (1) Bindet eine Anpassungsklausel einen Habenzinssatz 
an einen Referenzzinsatz (wie zB den EURIBOR), so werden 
Änderungen unmittelbar ohne vorherige Benachrichtigung des 
Kunden wirksam. Der Verbraucher wird über wirksam gewordene 
Änderungen des Zinssatzes spätestens im folgenden Kalender-
quartal informiert.

(2) Wurde keine Anpassungsklausel vereinbart oder beabsichtigt 
das Kreditinstitut eine über die vereinbarte Anpassung hinausge-
hende Änderung des Habenzinssatzes, so bietet das Kreditinsti-
tut dem Kunden diese Änderung des Zinssatzes spätestens zwei 
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens 
an. Die Zustimmung des Kunden zu dieser Änderung gilt als 
erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Inkrafttretens kein Widerspruch des Kunden einlangt. 
Darauf wird das Kreditinstitut den Kunden im Änderungsangebot, 
in dem das Ausmaß der Änderung darzustellen ist, hinweisen. 
Das Änderungsangebot ist dem Kunden vom Kreditinstitut wie 
in Z 2 (2) vereinbart zuzustellen.

(3) Auf dem in Abs. 2 vorgesehenen Weg darf das Kreditinsti-
tut mit dem Kunden eine Zinssatzanpassung jedoch nur unter 
folgenden Voraussetzungen vereinbaren:
– Die angebotene Zinssatzanpassung entspricht der sich aus 

den Veränderungen auf dem Geld- oder Kapitalmarkt erge-
benden Entwicklung der Kosten und Wiederveranlagungs-
möglichkeiten des Kreditinstituts im Zusammenhang mit dem 
jeweiligen Guthaben seit dem Abschluss der der aktuellen 
Verzinsung zugrundeliegenden Vereinbarung.

– Eine Zinssatzsenkung nach Abs. 2 darf 0,5%-Punkte pro Jahr 
nicht übersteigen und ist erstmals frühestens zwei Jahre nach 
Abschluss des zugrunde liegenden Vertrags zulässig. 

– Im Änderungsangebot wird darauf hingewiesen, dass die an-
gebotene Zinssatzänderung höher ist als jene, die sich aus 
der vereinbarten Anpassungsklausel ergäbe. Wo keine An-
passungsklausel vereinbart ist, ist darauf hinzuweisen, dass 
die der Verzinsung zugrundeliegende Vereinbarung keine 
einseitige Zinssatzanpassung vorsieht.


